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KAPITEL 18
GERICHTLICH BESTELLTER BEISTAND
Ein gerichtlicher Beistand wird für Personen bestellt, die geistig beeinträchtigt oder unfähig sind, ihren Besitz zu verwalten.
A. Rechtsgrundlage
Zivilgesetzbuch, Art. 513 - 515

Gerichtsgesetzbuch, Art. 1238-1253
B. Anwendungsbereich
Die Maßnahme ist auf Personen anwendbar: 

· die geistig beeinträchtigt sind; sie weisen eine leichtere psychische oder geistige Behinderung auf; 

· die unfähig sind, ihren Besitz zu verwalten und dadurch mittellos sind; 

· die im Alter von Demenz befallen werden. 

Vorerwähnte Personen sind durchaus fähig, verschiedene geschäftliche Handlungen vorzunehmen, bedürfen aber des Schutzes eines gerichtlich bestellten Beistands, um ihre Ausgaben zu überprüfen.

C. Verfahren
Es ist im Großen und Ganzen identisch mit dem Verfahren, das für gesetzliche Entmündigungen vorgesehen ist. Nach Ablauf des Verfahrens bestellt der Richter einen gerichtlichen Beistand.

D. Folgen
Die Betreffenden dürfen keine Anleihen aufnehmen, keine gerichtliche Klage einreichen und keine Güter kaufen oder verkaufen. Für diese Handlungen ist die Unterstützung des gerichtlich bestellten Beistands erforderlich. Im gegenteiligen Fall kann die Anleihe oder der Kauf vom Richter für nichtig erklärt werden, jedoch nur auf Antrag des Betreffenden oder seines Beistands.

WO INFORMIERE ICH MICH ?
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"RECHTSANWALT
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"NOTAR
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"FRIEDENSRICHTER
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"VEREINIGUNGEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
(siehe "Nützliche Anschriften" am Ende dieses Handbuchs)

